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RS OGH 1968/9/18 6Ob236/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1968

Norm

ABGB §6

Rechtssatz

Verfahrensgesetze dürfen nicht in einer Weise ausgelegt werden, daß dadurch den Parteien ohne ihr Verschulden das

Recht, vor Gericht zu verhandeln, entzogen wird.

Entscheidungstexte

6 Ob 236/68
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